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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.03.1937

Norm

TSchVG §1

Rechtssatz

Trotz der bei Begehung der Anleihe erfolgten vertragsmäßigen Bestellung eines Treuhänders zur Wahrung der

Interessen der Obligationenbesitzer durch den aus den Schuldverschreibungen Verp5ichteten ist auf Antrag eines

Beteiligten vom Gericht ein Kurator zu bestellen.
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